
 
 
 
 
 

           Empfehlung Spesenvergütung
             Stand Oktober 2025 

 
Untenstehende Werte sind als Richtwerte zu verstehen und können als Grundlage für das individuelle 
Spesenreglement der Ortsvereine zugezogen werden. Es handelt sich um Empfehlungen des Kantonalverbandes.   

Wer hat Anspruch auf Spesen?  
Diese Frage ist je nach OrganisaƟonsstruktur des Ortsvereins individuell zu klären. Dies kann folgende Personen 
umfassen: Präsidium, Vorstand, Projektgruppen, beauŌragte Vertreterinnen oder Delegierte.  

EffekƟve Spesen  
Fahrspesen und Spesen für Mahlzeiten und Übernachtungen werden effekƟv und zusammen mit den 
entsprechenden Spesenbelegen vergütet. Auf dem Lohnausweis müssen diese betragsmässig nicht bescheinigt 
werden, da sie im vom Kanton Luzern genehmigten Spesenreglement von Benevol enthalten sind.   

Fahrspesen  2. Klasse Halbtax-Tarif sofern vorhanden  
Autospesen  CHF 0.70 / km  
Mahlzeiten inkl. Getränke  effekƟv bis max. CHF 50.00  
Übernachtungskosten  effekƟv / Absprache mit Vorstand  
Zwischenverpflegung  keine Vergütung  
Verpflegung an eigenen Sitzungen  effekƟv  
Kinderbetreuung während eines halben Tages  effekƟv max. CHF 30.00  
Kinderbetreuung während eines ganzen Tages  effekƟv max. CHF 60.00  
Büroentschädigung Vorstand für Drucker, Telefon PorƟ, Kleinauslagen  CHF 120.00 / Jahr  
Weiterbildung/Fachliteratur (sofern Verbandsinteresse)  max. CHF 200 / Jahr  
Weiterbildungen über CHF 200  Beschluss Vorstand  

Entschädigungen  
Für Sitzungsentschädigungen, Pauschalen usw. muss grundsätzlich ein Lohnausweis erstellt werden.  
Abend- oder Kurzsitzungen Vorstand (bis 4 Std.)  
Sitzungen Vorstand (4 ab Std.)  
Sitzungspauschale Präsidium (inkl. Vorbereitung)  
Kursbetreuung / Mithilfe bei eigenen Kursen/Vorträgen  
SpezialauŌräge  
Abschiedsgeschenk Vorstandsmitglieder  
Abschiedsgeschenk (ausserhalb Vorstand)  
Runde Geburtstage Geschenke Vorstand  
Geburt/Heirat Vorstand/Todesfall eigene Familie  
Vorstandsausflug / Vorstandsessen  

CHF 50.00 / Sitzung  
CHF 80.00 / Sitzung  

doppelte Pauschale Vorstand 
individuell je nach Anlass/Verein  

Vorstandsbeschluss  
CHF 30.00 / pro Jahr  

CHF 10.00 / Jahr  
bis max. CHF 50.00
 bis max. CHF 50.00
CHF 100 pro Person 
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